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Arbeitsrecht

ARBEITSRECHT

BESOLDUNGSRÜCKSTUFUNG

Folgen der sexuellen Belästigung für einen Professor
|  Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Berufungen einer Universität und des durch die 
Universität disziplinarrechtlich beklagten Universitätsprofessors gegen ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts (VG) Göttingen jeweils zurückgewiesen, mit dem dieses den Universitätsprofes-
sor um zwei Besoldungsgruppen von W 3 auf W 1 zurückgestuft hat.  |

Das war geschehen
Die Universität hatte mit der von ihr gegen den Professor erhobenen Disziplinarklage seine 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis erstrebt. Das VG hat mit der von beiden Beteiligten 
angegriffenen Entscheidung hingegen auf eine Zurückstufung um zwei Besoldungsstufen 
erkannt.

Nach der Vernehmung von neun Zeugen und unter Berücksichtigung der bereits durch das VG 
erhobenen Beweise hat das OVG es als erwiesen angesehen, dass der Universitätsprofessor 
mehrfach und über Jahre hinweg Studentinnen, Doktorandinnen und Mitarbeiterinnen grenz-
überschreitend berührt und sich ihnen gegenüber anzüglich geäußert hatte.

So sah es das Oberverwaltungsgericht
Das OVG hat die erstinstanzliche Entscheidung mit seinem Urteil bestätigt. Der Universitätspro-
fessor habe ein schwerwiegendes Dienstvergehen begangen, das den Ausspruch der zweit-
höchsten Disziplinarmaßnahme erfordere. Ihm würden daher für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren die Bezüge aus der niedrigeren Besoldungsgruppe W 1 gezahlt, wobei er sein Statusamt als 
Universitätsprofessor behalte.

Mit seinem Verhalten habe er seine beamtenrechtliche Pflicht zu achtungs- und vertrauens-
würdigem Verhalten verletzt. Erschwerend hat das OVG berücksichtigt, dass akademische 
Nachwuchskräfte in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu Professoren stünden, das 
über das übliche Verhältnis von Vorgesetzten und Beschäftigten weit hinausgehe.

Der Beklagte sei seiner mit besonderer Verantwortung einhergehenden Stellung als Universi-
tätsprofessor nicht gerecht geworden und habe diese vielmehr dazu ausgenutzt, seine Macht zu 
demonstrieren und die betroffenen weiblichen Nachwuchskräfte in ihrer Würde zu verletzen. 
Sein Verhalten habe er zudem insbesondere trotz der Pflichtenmahnung durch die damalige 
Präsidentin der Universität in den Jahren 2012 und 2013 nicht verändert. Mildernd berücksichtigt 
hat das OVG demgegenüber die Länge des Disziplinarverfahrens von ca. acht Jahren, die sich 
für den Beklagten belastend ausgewirkt habe.

Die Entscheidung des Senats ist rechtskräftig.

QUELLE  |  OVG Lüneburg, Urteil vom 25.6.2025, 3 LD 1/24, PM vom 30.6.2025

SCHWERBEHINDERTENRECHTE

Arbeitgeber muss selbst die Schwerbehinderung kennen
|  Dem Arbeitgeber kann weder die Kenntnis der Schwerbehindertenvertretung noch die  
eines Fachvorgesetzten von der Schwerbehinderung des Arbeitnehmers zugerechnet werden. 
So sieht es das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln in einer aktuellen Entscheidung.  |
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Arbeitsrecht

(KEINE) GLEICHSTELLUNG

Leiharbeitnehmerin erhält keine Inflationsausgleichsprämie
|  Ein Arbeitsgericht (ArbG) hatte bereits im letzten Jahr entschieden, dass ein Leiharbeitneh-
mer nicht ohne Weiteres eine Inflationsausgleichsprämie erhält, die im Entleiherbetrieb den 
dort Beschäftigten gezahlt wird. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein hat dies 
nun bestätigt.  |

So sah es die Arbeitnehmerin
Die Klägerin wurde von ihrer Arbeitgeberin, einem Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen, in 
einem Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie („Entleiherin“) eingesetzt. Das Arbeits-
verhältnis endete zum 31.7.2023. Der Arbeitsvertrag der Parteien verwies u. a. auf die für Leih-
arbeitnehmer geltenden Tarifverträge über Branchenzuschläge für die Metall- und Elektroin-
dustrie („TV BZ ME“) sowie Inflationsausgleichsprämie („TV IAP ME“). Die Entleiherin füllte der 
Beklagten einen „Fragebogen zur Ermittlung von Equal Pay sowie des Branchenzuschlags ab 
dem 16. Einsatzmonat“ aus.

Die Mitarbeiter im Betrieb der Entleiherin erhielten im Juni 2023 eine Inflationsausgleichsprä-
mie i.H.v. 1.000 Euro, die Klägerin dagegen nicht. Sie macht nun gerichtlich diese 1.000 Euro 
sowie weitere 1.200 Euro geltend.

Für die erste Zahlung bestehe durch den Fragebogen eine Equal-Pay-Vereinbarung zwischen 
der Klägerin und ihrer Arbeitgeberin, der Beklagten. Im Übrigen sei die Gleichstellung nicht per 
Tarifvertrag ausgeschlossen worden.

Hinsichtlich der zweiten Zahlung könne die Inflationsausgleichsprämie nach dem TV IAP ME 
bereits verlangt werden, wenn deren Voraussetzungen nach Inkrafttreten des Tarifvertrags, 
aber vor dem ersten Auszahlungszeitpunkt im Januar 2024 erfüllt gewesen seien. Damit sei die 
Prämie auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszuzahlen.

Landesarbeitsgericht: keine Equal-Pay-Vereinbarung und fehlender Vortrag
Das LAG entschied, dass der o. g. ausgefüllte Fragenbogen keine Equal-Pay-Vereinbarung mit 
deren Arbeitnehmern darstellt. Die Klägerin hat auch nicht die Voraussetzungen für eine Gleich-
stellung mit den Mitarbeitern der Entleiherin vorgetragen.

Dazu muss sie als darlegungs- und beweisbelaste Klägerin einen Gesamtvergleich der Entgelte 
im Überlassungszeitraum vornehmen. Dem wird sie nicht gerecht: Der Verweis, der Klägerin 
müsse die Inflationsausgleichsprämie schon deshalb gezahlt werden, weil die Stammarbeit-
nehmer der Entleiherin diese erhalten hätten, reicht dafür nicht aus.

Keine rechtsgeschäftlichen Vertreter
Weder die Schwerbehindertenvertretung noch der Fachvorgesetzte des Arbeitnehmers hätten 
eine Stellung, die einem rechtsgeschäftlichen Vertreter des Arbeitgebers ähnlich sei. Denn die 
Schwerbehindertenvertretung vertrete die Interessen der schwerbehinderten Menschen  
gegenüber dem Arbeitsgericht. Sie sei nicht seiner Sphäre zuzurechnen.

Schwerbehindertenvertretung kümmert sich nicht um personalrechtliche Belange
Sie kümmere sich auch nicht um personalrechtliche Belange aus der Sicht des Arbeitgebers, 
sondern allenfalls aus der Sicht der schwerbehinderten Mitarbeiter.

QUELLE  |  LAG Köln, Urteil vom 7.5.2025, 4 SLa 438/24, Abruf-Nr. 248246 unter www.iww.de
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ARBEITSVERTRAG

Darf eine Spielhallenaufsicht ihren Hund mitbringen?
|  Diese Frage musste das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf klären. Es neigte dazu, sie 
negativ zu beantworten. Die Parteien haben sich daraufhin entsprechend einem Vorschlag es 
Gerichts verglichen.  |

Das war geschehen
Die Klägerin ist seit 2013 in Vollzeit und im Schichtdienst an fünf Tagen in der Woche als Spiel-
hallenaufsicht bei der Beklagten beschäftigt. Diese betreibt Spielhallen mit üblichem Publi-
kumsverkehr und bietet dort u.a. Getränke an. Ausweislich der arbeitsvertraglich vereinbarten 
Stellenbeschreibung sind Haustiere in der Spielhalle verboten.

Im Jahr 2019 schloss die Klägerin mit der Hundehilfe Deutschland e.V. einen Tierüberlassungs-
schutzvertrag. Nachdem zunächst auch der Vater der Klägerin auf die Hündin aufgepasst hatte, 
brachte sie das Tier jedenfalls nach dem Ende der Corona-Lockdowns regelmäßig mit zur  
Arbeit. Verschiedene wechselnde Vorgesetzte erhoben zunächst keine Einwände. Ihr aktueller 
Vorgesetzter teilte ihr mit, dass der Geschäftsführer das Mitbringen der Hündin an den Arbeits-
platz nicht dulden werde bzw. – so die Klägerin – würde. Der Geschäftsführer der Beklagten bat 
die Klägerin dann schriftlich unter Bezugnahme auf die Stellenbeschreibung, es künftig  
zu 
unterlassen, die Hündin mit zur Arbeit zu bringen.

So sah es das Landesarbeitsgericht
Mit ihrer einstweiligen Verfügung hat die Klägerin begehrt, der Beklagten aufzugeben, die Mit-
nahme der Hündin während ihrer Arbeitszeiten in die Spielhalle bis zur erstinstanzlichen Ent-
scheidung in der Hauptsache zu dulden. Die Kammer hat dann in der mündlichen Verhandlung 
im Rechtsgespräch mitgeteilt, dass sie davon ausgehe, dass das vertragliche Verbot weiterbe-
stehen dürfte.

Die bloße Nichtdurchsetzung eines Verbots führe nicht zu dessen Aufhebung. Es spreche viel 
dafür, dass die Arbeitgeberin berechtigt sei, dies durchzusetzen, weil Kunden die Spielhalle z. B. 
aufgrund einer Tierhaarallergie oder Angst vor Hunden ggf. erst gar nicht aufsuchten. In der 
Verhandlung hat die Arbeitgeberin zudem angeführt, dass Beschäftigte in anderen von ihr 
betriebenen Spielhallen begännen, sich auf die von der Klägerin gelebte Praxis zu berufen.

Vergleich geschlossen
Das LAG hat dann mitgeteilt, dass die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsge-
richts (ArbG) Düsseldorf, das den Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
zurückgewiesen hatte, wenig Aussicht auf Erfolg habe. Um die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses und eine Gewöhnung der Hündin an andere Betreuungsmöglichkeiten zu ermöglichen, 
haben die Parteien auf Vorschlag des Gerichts einen Vergleich – auch zur Erledigung der Haupt-
sache – geschlossen. Die Klägerin durfte ihre Hündin noch für eine Übergangszeit von knapp 
zwei Monaten an den Arbeitsplatz mitbringen, danach jedoch nicht mehr.

Die Klägerin kann die Inflationsausgleichsprämien auch nicht aus dem TV IAP ME beanspru-
chen: Die Auslegung des Tarifvertrags ergibt, dass im jeweiligen Auszahlungsmonat (Januar bis 
November 2024) der tariflichen Inflationsausgleichsprämien – anders als die Klägerin meint – 
noch ein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien bestanden haben muss. Hier endete das  
Arbeitsverhältnis mit der Klägerin aber bereits im Jahr 2023.

QUELLE  |  LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 6.3.2025, 5 Sa 222 d/24, PM des LAG
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Baurecht

BAURECHT

ARCHITEKTENRECHT

Neues zum Kopplungsverbot
|  Lange war es ruhig um das sog. Kopplungsverbot. Jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) 
Nürnberg einen solchen Fall entschieden. Dieses stellt klar: Tritt ein Architekt wie ein Bau-
träger auf, findet das Kopplungsverbot Anwendung. Der Vertrag ist – wie hier entschieden – 
nichtig.  |

Das besagt das Kopplungsverbot
Das Kopplungsverbot im Architektenrecht verbietet es, den Erwerb eines Grundstücks mit der 
Pflicht zu verbinden, einen bestimmten Architekten oder Ingenieur damit zu beauftragen, ein 
Bauwerk zu planen oder auszuführen. So soll der freie Wettbewerb unter Architekten geschützt 
werden. Außerdem soll so verhindert werden, dass sich Einzelne durch die Verknüpfung von 
Grundstückserwerb und Architektenleistung eine monopolartige Stellung verschaffen.

Bauherren werden geschützt
Das Verbot richtet sich gegen jede, mit dem Erwerb eines Grundstücks zusammenhängende 
Bindung, die den Wettbewerb von Ingenieuren und Architekten beeinträchtigt. Die Vorschrift 
soll der Gefahr entgegenwirken, dass ein Architekt oder Ingenieur sich bei knapp gewordenem 
Baugrund dadurch Wettbewerbsvorteile verschafft, dass er ein Grundstück an der Hand hat.

Geschützt wird die Entschließungsfreiheit des Bauherrn, durch den Kauf eines Grundstücks, auf 
dem gebaut werden soll, nicht an einen bestimmten Architekten oder Ingenieur gebunden zu 
sein.

QUELLE  |  OLG Nürnberg, Beschluss vom 8.5.2025, 6 U 1787/24, Abruf-Nr. 248727 unter www.iww.de

ARCHITEKTENRECHT

Verstoß gegen Fortbildungspflicht  
kann Kammerausschluss bedeuten
|  In Architekten- und Ingenieurkammern, in denen die Fortbildung eine Berufspflicht ist und 
kontrolliert wird, kann das Nichtvorweisen entsprechender Fortbildungspunkte zum Aus-
schluss aus der jeweiligen Kammer führen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nord-
rhein-Westfalen klargestellt.  |

Fortbildungspflicht nicht erfüllt – zunächst Verweis und Geldbuße 
Ein Mitglied der Ingenieurkammer-Bau NRW hatte in einem Jahr seine Fortbildungspflicht 
nicht erfüllt. Er hatte deshalb einen Verweis erhalten und musste eine Geldbuße zahlen.

Erneuter Pflichtverstoß: Kammerausschluss
Drei und sechs Jahr später geschah das Gleiche. Weil der Ingenieur auch bei der nächsten 
Stichprobe erneut keine Teilnahmebescheinigungen für anerkannte Fortbildungsveranstaltun-
gen vorlegen konnte, schloss ihn das Berufsgericht aus der Kammer aus.
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BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch:  
Begriff des „Dritten“
|  Verkauft eine Kommanditgesellschaft ein Grundstück an eine andere Kommanditgesell-
schaft, ist dies auch dann ein Kaufvertrag mit einem Dritten im Sinne des Baugesetzbuchs 
(hier: § 28 Abs. 2 S. 2 BauGB in Verbindung mit § 463 BGB), wenn es sich auf Verkäufer- und 
Käuferseite jeweils um Einpersonen-GmbH & Co. KGs mit demselben alleinigen Anteilsinha-
ber handelt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in zwei Parallelverfahren ent-
schieden.  |

Das war geschehen
Die Klägerinnen, verschiedene GmbH & Co. KGs, wenden sich gegen die Ausübung von Vor-
kaufsrechten nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB. Mit notariellen Kaufverträgen von Mai 2021 ver-
äußerten sie Grundstücke an zuvor neu gegründete GmbH & Co. KGs, hinter denen jeweils die-
selbe natürliche Person steht, wie auf Verkäuferseite.

Mit Bescheiden von Juli 2021 übte die Beklagte das Vorkaufsrecht aus, in einem Fall zugunsten 
der beigeladenen stadteigenen Entwicklungsgesellschaft. Im anderen Verfahren gab die Erst-
käuferin (Klägerin zu 2) eine Abwendungserklärung ab.

Klagen zunächst erfolgreich
Die Klagen waren erfolgreich. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Berufungen zurückge-
wiesen. Das Verwaltungsgericht (VG) habe zu Recht angenommen, dass es an dem für ein Vor-
kaufsrecht erforderlichen Kaufvertrag mit einem Dritten im Sinne von § 463 BGB fehle. Der 
Begriff des Dritten müsse einschränkend ausgelegt werden. Bei wirtschaftlicher Betrachtung 
sei hier nur eine Vermögensverschiebung innerhalb der Vermögenssphäre derselben natürli-
chen Personen erfolgt.

So sah es das Bundesverwaltungsgericht
Das BVerwG hat die angefochtenen Urteile aufgehoben und die Sachen zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das OVG zurückverwiesen. Die Grundstückskaufverträge sind 
Verträge mit einem Dritten.

Gesellschaftsrechtlich sind die Kommanditgesellschaften auf Verkäufer- und Käuferseite trotz 
des Umstands, dass hinter ihnen jeweils dieselbe natürliche Person steht, selbstständige 
Rechtsträger. Eine wirtschaftliche Betrachtung auf Gesellschafterebene ist weder nach Sinn 
und Zweck des gesetzlichen Vorkaufsrechts noch verfassungsrechtlich geboten. Die Klägerin-
nen haben sich aus eigenem Entschluss für diese Form der Grundstücksübertragung entschie-
den.

Das BVerwG konnte mangels ausreichender Tatsachenfeststellungen nicht abschließend ent-
scheiden, ob die Vorkaufsrechte im Übrigen rechtmäßig ausgeübt wurden. Das erfordert die 
Zurückverweisung an die Vorinstanz.

QUELLE  |  BVerwG, Urteil vom 17.6.2025, 4 C 4.24, PM 46/25

Oberverwaltungsgericht bestätigt Kammerausschluss
Die Klage dagegen wies das OVG ab. Der Ausschluss sei die angemessene berufsgerichtliche 
Maßnahme, auch wenn es sich um die schärfste berufsgerichtliche Sanktion handele. Die noch-
malige Festsetzung einer Geldbuße als mildere Maßnahme komme nicht in Betracht.

QUELLE  |  OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.8.2025, 39 A 834/24, Abruf-Nr. 250292 unter www.iww.de
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Familien- und Erbrecht

FAMILIEN- UND ERBRECHT

EMBRYONENSCHUTZGESETZ

Witwe kann Herausgabe von Keimmaterial eines  
Verstorbenen für eine künstliche Befruchtung verlangen
|  In einem Eilverfahren vor dem Landgericht (LG) Frankfurt am Main hat die antragstellende 
Ehefrau verlangt, dass eine Klinik ihr das kryokonservierte Keimmaterial ihres bereits ver-
storbenen Ehemanns zur Verfügung stellt. Sie möchte damit eine In-Vitro-Fertilisation in 
Spanien durchführen lassen. Das LG gab ihr Recht.  |

Krankenhaus verweigerte Herausgabe von Keimmaterial
Das Krankenhaus hatte die Herausgabe verweigert, weil der mit dem Ehemann zu dessen Leb-
zeiten geschlossene Vertrag vorsah, dass das Sperma nach seinem Tod zu vernichten sei. Das 
Embryonenschutzgesetz untersage es, eine künstliche Befruchtung mit dem Samen eines ver-
storbenen Mannes durchzuführen. Nach Ansicht der Klinik drohe ihren Mitarbeitern im Fall  
einer Herausgabe des kryokonservierten Spermas außerdem strafrechtliche Verfolgung.

Landgericht gab Eilantrag der Witwe auf Herausgabe statt
Das LG hat dem Eilantrag der Witwe jedoch stattgegeben. Der seinerzeit mit dem Ehemann 
geschlossene Vertrag verpflichte die Klinik nicht, das kryokonservierte Keimmaterial zu  
vernichten. Diese „Vernichtungsklausel“ fuße nach dem Wortlaut des Vertrags allein auf § 4 
Embryonenschutzgesetz (EschG). Darin werde zwar strafrechtlich verboten, eine Eizelle mit 
dem Samen eines Mannes nach dessen Tod zu befruchten. Der Schutzzweck des § 4 ESchG sei 
im vorliegenden Fall jedoch nicht berührt.

Insbesondere das Grundrecht des verstorbenen Ehemanns auf reproduktive Autonomie gemäß 
Grundgesetz (hier: Art. 2 Abs. 2 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) werde nicht beeinträchtigt, denn er habe 
vor seinem Tod in die postmortale Verwendung seines Spermas eingewilligt. Dies habe seine 
Ehefrau hinreichend dargelegt.

Gemeinsamer Kinderwunsch über den Tod hinaus
Aus der eidesstattlichen Versicherung der Antragstellerin ergebe sich schlüssig und wider-
spruchsfrei die paarbezogene, individuelle Entwicklung des Kinderwunsches. Sie lege dar, dass 
es den gemeinsamen Kinderwunsch gab, jedoch der frühe Tod dessen Verwirklichung zu Leb-
zeiten verhinderte und der verstorbene Ehemann zuletzt seinen Willen auf ein gemeinsames 
Kind nach seinem Tod richtete.

Auch sei keine Verletzung der Grundrechte des noch nicht gezeugten Kindes zu besorgen.

Klinik sah eigene Strafbarkeitsrisiken
Entgegen der Befürchtung der Klinik bestünden vorliegend bei einer Herausgabe des kryokon-
servierten Spermas keine Strafbarkeitsrisiken für die Mitarbeiter. Da der Schutzzweck des § 4 
ESchG im konkreten Fall schon nicht verletzt sei, fehle es bei einer künstlichen Befruchtung mit 
dem Sperma des verstorbenen Ehemanns an einer rechtswidrigen Haupttat. Eine Beihilfehand-
lung dazu scheide aus.

QUELLE  |  LG Frankfurt, Beschluss vom 4.2.2025, 2-04 O 29/25, PM vom 14.2.2025
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EU-RICHTLINIE

Klage eines Vaters auf Schadenersatz wegen Urlaub  
nach Geburt seines Kindes
|  Das Landgericht (LG) Berlin II hat in einem Urteil die Klage eines Vaters gegen die Bundes-
republik Deutschland auf Schadenersatz wegen einer aus seiner Sicht fehlenden Umsetzung 
der EU-Richtlinie zur Familienstartzeit (Richtlinie EU 2019/1158 – Vereinbarkeitsrichtlinie)  
abgewiesen.  |

Erholungsurlaub nach Geburt des Kindes genommen
Der klagende Vater hatte nach der Geburt seines Kindes Erholungsurlaub genommen. Seiner 
Auffassung nach hätte ihm aber ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub bzw. wegen der aus sei-
ner Sicht fehlenden Umsetzung der Richtlinie ein entsprechender Anspruch auf Schadenersatz 
zugestanden. Die bereits geregelte Elternzeit habe eine andere Zweckbestimmung und sei  
daher kein Ersatz für den Vaterschaftsurlaub. Die Beklagte hatte auf die bestehenden Regelun-
gen verwiesen und hält diese für ausreichend.

Landgericht: Bestehende Regeln reichen aus
Die bestehenden Regelungen zur Elternzeit und zum Elterngeld seien ausreichend, um der  
Umsetzungspflicht in deutsches Recht nachzukommen, so das LG. Die Vereinbarkeitsrichtlinie 
sehe vor, dass bereits bestehende Regelungen zu Elternurlaub etc. bei der Frage der Umset-
zung berücksichtigt werden könnten (vgl. Art. 20 Abs. 6). Auch könne eine nationale Regelung 
weitergeführt werden, soweit während eines Elternurlaubs von mindestens sechs Monaten 
Dauer für jeden Elternteil eine Bezahlung oder Vergütung in Höhe von mindestens 65% des 
Nettoeinkommens des Arbeitnehmers gewährt wird (vgl. Art. 20 Abs. 7).

Dies sei in Deutschland der Fall. Väter könnten bereits nach jetziger Rechtslage für bis zu sie-
ben Monate Elterngeld beziehen und auch für nur zwei Wochen Elternzeit beantragen. Ein spe-
zieller zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub nach der Geburt mit Anspruch auf Bezahlung sei daher 
zur Erfüllung der Umsetzungspflicht nicht erforderlich.

QUELLE  |  LG Berlin II, Urteil vom 1.4.2025, 26 O 133/24, PM 12/25

HAFTUNG

Geburtsschäden: Gericht spricht Rekord-Schmerzensgeld zu
|  Das Landgericht (LG) Göttingen hat einer Patientin aufgrund eines Geburtsschadens ein 
Schmerzensgeld von einer Mio. Euro zugesprochen.  |

Dem medizinischen Personal der Beklagten wurde vorgeworfen, einen erforderlichen Notkai-
serschnitt nicht durchgeführt zu haben, trotz klarer Anzeichen für den schlechten Gesundheits-
zustand der noch ungeborenen Klägerin. Nach der Geburt wurde diese zudem nicht ausrei-
chend überwacht oder mit Sauerstoff versorgt, und die Benachrichtigung des spezialisierten 
neonatologischen Notdienstes der Universitätsmedizin Göttingen wurde versäumt.

Die Klägerin leidet aufgrund dieser Fehler an schwersten körperlichen und geistigen Beein-
trächtigungen, die eine vollständige Rundumbetreuung erfordern und sich nicht mehr bessern 
werden.

QUELLE  |  LG Göttingen, Urteil vom 14.8.2025, 12 O 85/21, Abruf-Nr. 249938 unter www.iww.de
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ZUWENDUNGSVERBOT

Zuwendung von Todes wegen an einen behandelnden Arzt
|  Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Eine Zuwendung von Todes wegen zuguns-
ten des Hausarztes des Erblassers ist nicht unwirksam, weil sie gegen ein den Hausarzt tref-
fendes berufsständisches Zuwendungsverbot verstößt.  |

Das war geschehen
Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen eines Hausarztes, der den Erblasser seit 
2015 behandelt hatte. Im Januar 2016 schloss der Erblasser mit dem Hausarzt sowie der ihn 
pflegenden Beklagten und deren Tochter vor einem Notar eine als „Betreuungs-, Versorgungs- 
und Erbvertrag“ bezeichnete Vereinbarung. In dieser verpflichtete sich der Hausarzt gegenüber 
dem Erblasser zu verschiedenen ärztlichen Leistungen, unter anderem zu medizinischer Bera-
tung und Behandlung, zu Hausbesuchen und telefonischer Erreichbarkeit sowie zu Betreuungs-
leistungen im häuslichen Bereich. Als Gegenleistung sollte der Arzt im Falle des Todes des 
Erblassers das Eigentum an einem dem Erblasser gehörenden Grundstück erhalten. Im März 
2016 verfügte der Erblasser in einem notariellen Testament, dass ihn die Beklagte hinsichtlich 
seines im Vertrag vom Januar 2016 nicht erfassten Vermögens allein beerben solle.

Im Januar 2018 verstarb der Erblasser. Die Pflegerin (Beklagte) nahm seinen Nachlass in Be-
sitz. Im Dezember 2019 wurde über das Vermögen des Hausarztes das Insolvenzverfahren eröff-
net. Der Kläger hat als Insolvenzverwalter die Beklagte auf Übertragung des dem Arzt in der 
Vereinbarung vom Januar 2016 zugewandten Grundstücks an die Insolvenzmasse in Anspruch 
genommen.

So sah es der Bundesgerichtshof
Die Zuwendung des Grundstücks an den Hausarzt im Wege des Vermächtnisses ist wirksam. 
Selbst, wenn der Arzt gegen seine Berufsordnung verstoßen hätte, indem er die Zuwendung 
annahm, führt dies nicht zur Unwirksamkeit des Vermächtnisses.

Die Berufsordnung für Ärzte (hier: § 32 Abs. 1 S. 1 BO-Ä) regelt als berufsständische Vorschrift 
das Verhältnis zwischen dem Arzt und der für ihn zuständigen Landesärztekammer. Die Vor-
schrift verbietet deshalb nur ein Verhalten des Arztes, dem es nicht gestattet ist, Geschenke 
oder andere Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen. Nicht geschützt 
von diesem Verbot wird hingegen der zuwendende Patient oder die Erwartung seiner Angehöri-
gen, diesen zu beerben. Die Vorschrift zielt darauf ab, die Unabhängigkeit des behandelnden 
Arztes sowie das Ansehen und die Integrität der Ärzteschaft zu sichern. Dies kann durch berufs-
rechtliche Sanktionen vonseiten der Ärztekammer ausreichend sichergestellt werden.

Patient hatte Testierfreiheit
Auch die Testierfreiheit des Patienten verbietet es, ein zugunsten des behandelnden Arztes an-
geordnetes Vermächtnis wegen Verstoßes gegen eine Berufsordnung für unwirksam zu halten. 
Für eine Beschränkung der Testierfreiheit des Patienten fehlt schon eine ausreichende gesetz-
liche Grundlage.

Berufungsgericht muss erneut prüfen
Der Senat hat deshalb das Berufungsurteil aufgehoben. Er hat die Sache an das Berufungsge-
richt zurückverwiesen, das den Parteien noch Gelegenheit geben muss, zu einem von ihm bis-
lang nicht geprüften Verstoß der Vereinbarung des Vermächtnisses in dem Erbvertrag gegen die 
guten Sitten vorzutragen.

QUELLE  |  BGH, Urteil vom 2.7.2025, IV ZR 93/24, PM 122/25
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MIETRECHT UND WEG

ENERGIEKOSTEN

Strom- und Gaslieferungsverträge bei Vermietung einzelner 
Zimmer einer Wohnung durch separate Mietverträge
|  Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Bei Fehlen eines schriftlichen Energiever-
sorgungsvertrags richtet sich das Leistungsangebot eines Strom- und Gasversorgungsunter-
nehmens an den Vermieter (Eigentümer) – und nicht, wie sonst regelmäßig der Fall, an den 
Mieter. Dies gilt im Fall einer Wohnung, wenn die einzelnen Zimmer durch separate Mietver-
träge vermietet sind und diese lediglich über einen Zähler für Strom und Gas verfügt.  |

Das war geschehen
Die Klägerin, ein Energieversorgungsunternehmen, nahm die beklagte Vermieterin auf Zahlung 
von Entgelt für die Belieferung mit Strom und Gas im Rahmen der Grundversorgung in  
Anspruch. Die Zimmer der Wohnung waren einzeln mit gesonderten Mietverträgen über unter-
schiedliche Laufzeiten vermietet, wobei sämtlichen Mietern das Recht zur Nutzung der  
Gemeinschaftsräume, wie Küche und Bad, eingeräumt wurde. Nur die Wohnung, nicht hingegen 
die einzelnen Zimmer, verfügte über einen Zähler für Strom und Gas und wurde von der Kläge-
rin mit Strom und Gas beliefert. Ein schriftlicher Energieversorgungsvertrag bestand nicht. Die 
Parteien stritten, ob ein durch die Entnahme von Strom und Gas konkludent zustande gekom-
mener Versorgungsvertrag mit der Vermieterin (Eigentümerin) oder mit den Mietern besteht.

Die auf Zahlung der Versorgungsentgelte für einen Zeitraum von fünf Jahren gerichtete Klage 
hat das Amtsgericht (AG) abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Landgericht (LG) 
das erstinstanzliche Urteil geändert und der Klage stattgegeben. Die Beklagte begehrte beim 
BGH daher, das klageabweisende erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen.

So entschied der Bundesgerichtshof
Der BGH hat die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Das Berufungsgericht, so der BGH, 
hat zu Recht angenommen, dass unter den hier gegebenen Umständen ein Versorgungsvertrag 
mit der beklagten Vermieterin der Wohnung besteht. Entgegen der Ansicht der Revision war das 
in der Bereitstellung von Strom und Gas liegende (konkludente) Angebot der Klägerin weder an 
die Mieter der einzelnen Zimmer noch an die Gesamtheit der Mieter gerichtet.

Zwar haben allein die Mieter Einfluss auf den Strom- und Gasverbrauch in der Wohnung. Jedoch 
lässt sich dieser Verbrauch – mangels separater Zähler – nicht den einzelnen vermieteten Zim-
mern zuordnen. Zudem haben die einzelnen Mieter bei objektiver Betrachtung typischerweise 
kein Interesse daran, auch für die Verbräuche der anderen Mieter einzustehen. Der Umstand, 
dass sich das konkludente Angebot des Energieversorgungsunternehmens daher an die Ver-
mieterin richtete, ist Folge des von ihr gewählten besonderen Vermietungskonzepts.

QUELLE  |  BGH, Beschluss vom 15.4.2025, VIII ZR 300/23, PM 79/25

ZUSTIMMUNGSPFLICHT

Anspruch auf Zustimmung der WEG zum Einbau  
einer weiteren Balkontür
|  Was dürfen Eigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft beim Thema Gestaltung 
ihrer Wohnung und was nicht? Diese Frage beschäftigt Gerichte immer wieder – so auch das 
Amtsgericht (AG) München in einem aktuellen Fall.  |
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Das beabsichtigten die Eigentümer
Die Kläger sind Eigentümer einer Wohnung in einem neunstöckigen Wohnkomplex. Die Balkone 
des Gebäudes sind mit einer Loggia ausgestattet. Die Eigentümer der Wohnung planten,  
zusätzlich zur bereits bestehenden Balkontür, in einem anderen Zimmer der Wohnung ein vor-
handenes Fenster zur Balkontür umbauen zu lassen. Hierfür beantragten sie die Zustimmung 
der Wohnungseigentümergemeinschaft.

Eigentümergemeinschaft verweigerte die Zustimmung
Diese verweigerte jedoch die Zustimmung aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit der 
konstruktiven Stabilität, der Gefahr von Kälte- und Wassereintritt und der Sorge, dass die Ver-
setzung eines aktuell vor dem Fenster befindlichen Heizkörpers Auswirkungen auf das Hei-
zungssystem des Gebäudes habe.

Klage vor dem Amtsgericht
Da die Eigentümer sich im Recht wähnten, verklagten sie die Eigentümergemeinschaft vor dem 
AG auf Zustimmung. Dieses gab den Klägern Recht. Es ersetzte die grundsätzliche Zustimmung 
zum geplanten Umbau und legte der Eigentümergemeinschaft auf, die Modalitäten und Einzel-
heiten in der Eigentümerversammlung zu beschließen.

Das AG sagt: Der Umbau eines Fensters stelle jedenfalls hinsichtlich des Mauerdurchbruchs 
durch die Außenwand eine auf Dauer angelegte gegenständliche Veränderung des Gemein-
schaftseigentums dar, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hin-
ausgehe und damit eine bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums darstelle.

Das Wohnungseigentumsgesetz (hier: § 20 Abs. 3 WEG) begründe einen Anspruch auf Gestat-
tung einer baulichen Veränderung, durch die kein Wohnungseigentümer in rechtlich relevanter 
Weise beeinträchtigt werde. Eine Beeinträchtigung sei rechtlich nicht relevant, wenn sie nicht 
über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinausgehe oder die über 
dieses Maß hinaus beeinträchtigten Wohnungseigentümer einverstanden seien.

Soweit nicht auszuschließen sein soll, dass durch den Einbau eines neuen Heizkörpers Nachtei-
le für das übrige Heizungssystem entstehen könnten, mache die Beklagte keine konkrete und 
objektive Beeinträchtigung geltend, durch die ein Wohnungseigentümer sich beeinträchtigt 
fühlen könne. Vielmehr handele es sich hier um ein nicht zu berücksichtigendes hypothetisches 
Risiko. Auch dass sich der Wandausschnitt, der durch den Einbau einer Terrassentür vergrößert 
würde, in der Außenmauer des Gebäudes befinde, und damit Gemeinschaftseigentum verän-
dert würde, stelle für sich genommen keine erhebliche Beeinträchtigung dar.

Vorliegend sei nicht ersichtlich, in welcher Weise die in Rede stehende Maßnahme andere  
Eigentümer konkret beeinträchtigen würde. Soweit die Beklagte geltend mache, es bestünden 
nicht auszuschließende Folgen für die Abgeschlossenheit der Wohnung sowie die statische  
Sicherheit, handele es sich wiederum um rein theoretische Bedenken, denen durch entspre-
chende Auflagen, wie dem Verlangen nach fachkundiger Planung und ggf. statischer Berech-
nung durch ein Fachunternehmen nach den Regeln der Baukunst, Rechnung getragen werden 
könne.

Soweit die Beklagte weiter geltend mache, durch eine Veränderung in der Außenhülle des  
Gebäudes bestehe die Gefahr von Kälte- oder Wassereintritt, sei nicht ersichtlich, inwiefern dies 
andere Wohnungseigentümer als die Kläger beeinträchtigen sollte. Zudem handele es sich im 
Hinblick darauf, dass der von dem Mauerdurchbruch betroffenen Wand die Loggia vorgelagert 
sei, um theoretische Befürchtungen und nicht um konkrete und objektive Beeinträchtigungen.

Das Urteil ist rechtskräftig.

QUELLE  |  AG München, Urteil vom 27.5.2025, 1293 C 26254/24, PM 27/25
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ORDNUNGSMASSNAHME

Schüler wegen Angriffs auf Obdachlosen  
mit sofortiger Wirkung von der Schule entlassen
|  Die Ordnungsmaßnahme einer Gesamtschule im Rhein-Kreis-Neuss, einen Zehntklässler 
mit sofortiger Wirkung von der Schule zu entlassen, weil dieser mit weiteren Jugendlichen 
einen Obdachlosen angegriffen und auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und  
-geschlagen hat, ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf entschieden 
und den gegen die Schulentlassung gerichteten Eilantrag des Schülers abgelehnt.  |

Schweres Fehlverhalten
Das VG: Die Voraussetzungen der Entlassung von der Schule liegen vor, da der Schüler durch 
schweres Fehlverhalten die Rechte des Obdachlosen ernstlich verletzt und hierdurch zugleich 
die Erfüllung der Aufgaben der Schule ernstlich gefährdet hat. Es ist unstreitig, dass der Schü-
ler mit massiver, nahezu hemmungsloser Aggression mindestens achtmal auf den am Boden 
liegenden Obdachlosen (teils mit Anlauf) eingetreten und (teils mit voller Wucht) mit der Faust 
gegen dessen Körper und Kopf geschlagen hat, obgleich von dem Mann zu diesem Zeitpunkt 
erkennbar keinerlei Gefahr ausging und dieser sich – im Gegenteil – die Hände schützend vor 
seinen Kopf hielt.

Schulfrieden massiv beeinträchtigt
Zugleich hat der Schüler durch dieses Verhalten seine Pflicht verletzt, an der Erfüllung der Auf-
gaben der Schule mitzuarbeiten. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule hat keine 
festen räumlichen Grenzen. Vielmehr kommt es darauf an, ob das Fehlverhalten – wie hier – 
störend in den Schulbetrieb hineinwirkt. Dadurch, dass der Schüler während der Schulzeit in 
der Mittagspause zwischen zwei Unterrichtseinheiten in unmittelbarer Nähe des Schulgelän-
des den Obdachlosen gemeinsam mit weiteren Jugendlichen angegriffen hat, waren in den  
darauffolgenden Tagen der Schulfrieden und der Unterricht der Schule massiv beeinträchtigt. 
Vor diesem Hintergrund handelt es sich nicht um ein bloßes „außerschulisches Fehlverhalten“ 
des Schülers, sondern wurde der Konflikt in die Schule hineingetragen, da dieses ohne jeden 
Zweifel erheblich in das Unterrichtsgeschehen der nachfolgenden Tage hineingewirkt hat.

Keine vorherige Androhung erforderlich
Die Entlassung von der Schule ist angesichts des objektiven Schweregrades der Pflichtverlet-
zung und der zeitnah bevorstehenden Zentralen Prüfungen zur Erlangung des Mittleren Schul-
abschlusses nach Ansicht des VG auch ohne vorherige Androhung der Entlassung von der Schu-
le verhältnismäßig. Die Entlassung des Schülers von der Schule stellt angesichts der besonde-
ren Schwere der Pflichtverletzung das einzig sichere Mittel dar, um weiteres Fehlverhalten des 
Schülers auszuschließen und den Schulfrieden der Schule wiederherzustellen.

Schüler war bereits vorher auffällig
Bei der Abwägung war insoweit zu berücksichtigen, dass der Schüler bereits im August 2023 
einem Mitschüler einen Faustschlag in das Gesicht versetzt hatte, der Antragsteller seine  
Impulse in Ausnahme- oder Stresssituationen mithin nicht jederzeit unter Kontrolle hat, son-
dern zu gewalttätigen Reaktionen neigt, und dass zudem die seinerzeit ergriffene Ordnungs-
maßnahme offenbar auch nicht die gewünschte nachhaltige positive Verhaltensänderung bei 
dem Schüler bewirkt hat. Zudem war zu berücksichtigen, dass der Schüler mit Blick auf die am 
27.5.2025 beginnenden Zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10 nur noch kurze Zeit den 
Unterricht besucht.
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Angesichts dessen erweisen sich andere, im Verhältnis zur Entlassung von der Schule mildere 
Ordnungsmaßnahmen – etwa die Überweisung in eine Parallelklasse oder die Androhung der 
Entlassung von der Schule – ersichtlich als zur Zweckerreichung nicht gleichermaßen geeignet. 
Denn sowohl die Androhung der Entlassung als auch die Überweisung in eine Parallelklasse 
können aus Sicht der Kammer bei lebensnaher Betrachtung im Hinblick auf die nur noch ver-
bleibenden wenigen Unterrichtstage erkennbar keinen nennenswerten erzieherischen Einfluss 
auf den Schüler entfalten.

QUELLE  |  VG Düsseldorf, Beschluss vom 4.4.2025, 18 L 1171/25, PM vom 4.4.2025

WAFFENRECHT

Nach Trunkenheitsfahrt mit schwerem Unfall:  
Jäger bekommt keinen neuen Jagdschein
|  Ein Jäger, der im betrunkenen Zustand seine Jagdwaffe im Pkw transportiert, besitzt nicht 
die erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit zur (Wieder-)Erteilung eines Jagdscheins 
– unabhängig davon, ob die mitgeführte Waffe geladen war oder nicht. Das hat das Verwal-
tungsgericht (VG) Münster entschieden.  |

Jäger verursachte hohen Schaden
Der Jäger aus dem Kreis Coesfeld war im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz auf dem Rückweg von 
einer Jagdveranstaltung und transportierte seine Langwaffe im Fahrzeug. Dabei kam er von der 
Fahrbahn ab, fuhr zwei Verkehrsschilder um und in eine Hauswand. Es entstand ein Fremd-
schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Ein Atemalkoholtest nach dem Unfall ergab einen Wert 
von 1,69 Promille, zwei Blutentnahmen Werte von 1,48 und 1,39 Promille. Nach dem Unfall nahm 
der Kläger seine in einem Futteral befindliche Langwaffe aus dem Fahrzeug und stellte sie in 
ein nahes Wartehäuschen, wo sie von der Polizei sichergestellt wurde.

Antrag auf erneutes Ausstellen eines Jagdscheins
Es kam zu einem Strafverfahren. Zudem wurde die Waffenbesitzkarte des Mannes widerrufen, 
sodass er seine Schusswaffen abgeben musste. In der Zwischenzeit lief die Gültigkeit seines 
Jagdscheins aus. Im Jahr 2022 beantragte der Kläger dann die erneute Ausstellung eines Jagd-
scheins, blieb damit bei der Behörde jedoch ohne Erfolg.

Die Klage hiergegen wies das Gericht nun ab, denn der Kläger sei waffenrechtlich unzuverläs-
sig. Es rechtfertigten Tatsachen die Annahme, dass er mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 
oder sachgemäß umgehe oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werde. Bei der zu 
treffenden Prognose genüge es, wenn bei Würdigung aller Umstände eine gewisse Wahrschein-
lichkeit für einen nicht ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen bestehe. Im Bereich des Waffen-
rechts müsse kein Restrisiko hingenommen werden. Ob, wie zuletzt zwischen den Beteiligten 
streitig, die Waffe im Auto des Klägers bei der Trunkenheitsfahrt geladen war, und ob er sie nach 
dem Unfall genügend beaufsichtigt hat, könne offenbleiben. Genügende Anhaltspunkte für  
einen nicht ordnungsgemäßen Umgang des Klägers mit Waffen ergäben sich bereits daraus, 
dass er seine Jagdwaffe bei einer Autofahrt mitgeführt hat, obwohl er eine Atemalkoholkonzen-
tration von 1,69 Promille bzw. eine Blutalkoholkonzentration von 1,48 Promille aufwies und sich 
damit in einem Zustand befand, in dem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auftreten können 
und vorliegend – in Form der zu dem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden führenden 
Unaufmerksamkeit – auch aufgetreten sind.
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Als Waffenbesitzer unzuverlässig
Die Blutalkoholkonzentration übersteige den Grenzwert absoluter Fahruntüchtigkeit von Kraft-
fahrern (1,1 Promille). Mit einer Schusswaffe gehe nicht vorsichtig und sachgemäß um, wer die-
se in einem Zustand gebrauche, in dem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auftreten kön-
nen – unabhängig davon, ob solche auch tatsächlich aufträten. Das gelte auch für das Mitführen 
einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe bei einer Autofahrt in alkoholisiertem Zustand, das waf-
fenrechtlich als „Führen der Schusswaffe“ einzuordnen sei.

Es bestehe zum einen die Gefahr, dass der Waffenbesitzer in einer Konfliktsituation mit anderen 
Verkehrsteilnehmern aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen inadäquat reagieren 
und zur Konfliktlösung auf die von ihm mitgeführte Schusswaffe zurückgreifen könnte. Zum 
anderen bestehe beim Transport einer Schusswaffe im Straßenverkehr bei alkoholbedingten 
Ausfallerscheinungen des Waffenbesitzers die reale Möglichkeit des Abhandenkommens der 
Schusswaffe. Jedenfalls dann, wenn es – wie hier – zu einem Unfall kommt, bestehe das Risiko, 
dass der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, den Zugriff Dritter auf die Waffe auszuschließen. 
Dass der Kläger zwischenzeitlich seinen Führerschein wiedererlangt habe, ändere an dem  
Ergebnis nichts.

QUELLE  |  VG Münster, Urteil vom 1.4.2025, 1 K 2756/22, PM vom 7.4.2025

UNIVERSITÄT

Prüfungsleistungen gegen Geldzahlung aberkannt
|  Die Universität Duisburg-Essen hat einer Studentin zu Recht diejenigen „Prüfungsleistun-
gen“ aberkannt, die in dem System der Universität als bestanden ausgewiesen waren, weil die 
Studentin für diese Eintragung einer ehemaligen Mitarbeiterin des Prüfungsamts der Univer-
sität Geld gezahlt hatte. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen entschieden.  |

Nicht zur Prüfung erschienen – Geldzahlungen an ehemalige Mitarbeiterin
Die Studentin war zu fünf Prüfungsterminen ihres Studiengangs Bachelor Wirtschaftswissen-
schaft, Katholische Religion und Bildungswissenschaften mit der Lehramtsoption Berufskolleg 
nicht erschienen. Dies war in den internen Notenlisten der Prüfer vermerkt. Eine ehemalige 
Mitarbeiterin des Prüfungsamts der Universität vermerkte gegen Geldzahlung in dem System 
der Universität, die Studentin habe die Prüfungen bestanden und trug dazu Noten ein. Im Mas-
terstudiengang wiederholte sich dies bei vier Prüfungen. Der Prüfungsausschuss der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften beschloss, die Prüfungsleistungen jeweils als nicht bestanden (No-
te 5,0) zu bewerten, die von der Fakultät Bildungswissenschaften verliehenen Universitätsab-
schlüsse (Bachelor und Master) abzuerkennen, und forderte die Abschlusszeugnisse zurück.

Klagen gegen Aufhebung der Prüfungsleistungen
Die Klage gegen die Aufhebung der Prüfungsleistungen und ihre Bewertung als nicht bestanden 
hat das VG abgewiesen. Die Studentin hat die Prüfungsleistungen nicht bestanden, weil sie nicht 
an den Prüfungen teilgenommen hat. Die Aberkennung der Abschlüsse und die damit zusam-
menhängenden Anordnungen hob die Universität in der mündlichen Verhandlung auf, weil hie-
rüber der unzuständige Prüfungsausschuss entschieden hatte. Zuständig ist der Prüfungsaus-
schuss für Bildungswissenschaften, der die Abschlüsse verliehen hat.

Eine weitere Klage einer anderen Studentin im Studiengang Bachelor für das Lehramt Berufs-
kolleg gegen die Bewertung von vier Prüfungsleistungen als nicht bestanden (Note 5,0) durch 
den Prüfungsausschuss hat das VG ebenfalls abgewiesen. Die Studentin hatte eine Prüfung 
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EILANTRÄGE

Probeunterricht zur Eignungsfeststellung  
für das Gymnasium rechtmäßig
|  Der im Land Berlin eingeführte Probeunterricht zur Eignungsfeststellung für das Gymnasi-
um ab dem Schuljahr 2025/2026 bei Schülern, die nach der Förderprognose den erforderli-
chen Notendurchschnitt verfehlt haben, ist nicht zu beanstanden. Das hat das Verwaltungsge-
richt (VG) Berlin in mehreren Eilverfahren entschieden.  |

Schulgesetz geändert
Im August 2024 änderte das Land Berlin die Regelungen des Schulgesetzes für die Aufnahme in 
das Gymnasium zur 7. Jahrgangsstufe. Nach der Neuregelung können die Erziehungsberech-
tigten ein Kind mit einem Notenschnitt zwischen 2,3 und 2,7 nur an einem Gymnasium anmel-
den, wenn die Eignung für den Besuch des Gymnasiums durch die Teilnahme an einem Probe-
unterricht nachgewiesen wird.

Die Antragsteller sind Schüler, die bei diesem Probeunterricht weniger als die geforderten min-
destens 75 Prozent der erreichbaren Bewertungseinheiten erzielten. Im gerichtlichen Eilverfah-
ren begehren sie dennoch die vorläufige Feststellung ihrer Eignung für das Gymnasium, weil sie 
die Einführung des Probeunterrichts für rechtswidrig halten.

Verwaltungsgericht: Probeunterricht nicht zu beanstanden
Das VG hat die Eilanträge zurückgewiesen. Die Ausgestaltung des Probeunterrichts und die  
jeweils konkreten Bewertungen seien rechtlich nicht zu beanstanden. Zwar betreffe der Probe-
unterricht auch Kinder, die bei Inkrafttreten der Neuregelung bereits in der 5. Klasse der Grund-
schule gewesen seien. Das sei aber verhältnismäßig, weil die legitimen Interessen des Gesetz-
gebers, insbesondere auch an einer zügigen neuen Aufnahmeregelung für Gymnasien, das  
Interesse der Betroffenen am Erhalt der bestehenden Regeln überwögen: Der Probeunterricht 
ermögliche eine prognostische, an allgemeingültigen Maßstäben ausgerichtete und zugleich 
auf den Einzelfall bezogene pädagogische Beurteilung, ob die Eignung für das Gymnasium vor-
liege. Der Gesetzgeber habe mit der Einführung des Probeunterrichts auf den Umstand  
reagiert, dass in der Vergangenheit durchschnittlich sieben Prozent das (mit der Neuregelung 
abgeschaffte) Probejahr am Gymnasium nicht bestanden hätten, im Schuljahr 2022/23 von den 
Schülerinnen und Schüler ohne Gymnasialempfehlung sogar 34 Prozent.

Der Probeunterricht trage den begrenzten Kapazitäten der Gymnasien und Lehrressourcen 
Rechnung, vermeide eine absehbare Überforderung der betroffenen Schülerinnen und Schüler 
und wirke durch rechtzeitige Prognose einem unnötigen Hin und Her entgegen. Die Aufgaben 
des Probeunterrichts seien anhand der Vorgaben des gemeinsamen Rahmenlehrplans für Ber-
lin und Brandenburg entwickelt worden. Verbindliche Angaben der Schulaufsichtsbehörde zur 
Punkteverteilung im Erwartungshorizont hätten eine einheitliche Bewertung sichergestellt. 
Schließlich habe die zeitliche Ausgestaltung des Probeunterrichts mit ausreichenden Pausen 
zwischen den drei 45-minütigen Prüfungsteilen die besondere Prüfungssituation der Kinder 
berücksichtigt.

QUELLE  |  VG Berlin, Beschlüsse vom 9.4.2025, VG 3 L 77/25 u.a., PM 25/25

nicht bestanden und war zu drei weiteren nicht erschienen. Gegen Geldzahlung an eine ehema-
lige Mitarbeiterin des Prüfungsamts wurden diese Prüfungen als bestanden in das System der 
Universität eingetragen.

QUELLE  |  VG Gelsenkirchen, Urteile vom 28.4.2025, 4 K 1226/22 und 4 K 1227/22, PM vom 29.4.2025
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Anscheinsbeweis bei streitigem Spurwechsel
|  Manchmal kommt es darauf an, welcher Unfallhergang der wahrscheinlichste ist. In einem 
solchen Fall musste nun das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. entscheiden.  |

Unfallhergang streitig
Auf der Autobahn stockte der Verkehr, weil die Dreispurigkeit in eine Zweispurigkeit überging. 
Ein Fahrzeugführer wollte von links in die mittlere Spur wechseln, brach den bereits eingeleite-
ten Spurwechselvorgang aber ab, weil das Fahrzeug vor ihm auf der mittleren Spur voll abge-
bremst wurde. Er wechselte nach links zurück. Wie weit er bereits mittig war, ist streitig. Das 
ihm folgende Fahrzeug fuhr auf und schob ihn auf das Vorderfahrzeug auf. Das war der wahr-
scheinlichste Unfallhergang.

Kläger war der Eigentümer des vordersten Fahrzeugs. Beklagter war das Büro Grüne Karte e. V. 
als Quasiversicherer hinter dem Auffahrenden. Von dort wurde vorgetragen, sowohl das Vorder-
fahrzeug als auch das davor seien von der Mitte nach links gewechselt, ohne zuvor links gefah-
ren zu sein. Am Ende war der Unfallhergang nicht aufklärbar. War der verhinderte Spurwechs-
ler bereits seit Längerem auf der linken Spur, hätte der Auffahrende seinen Abstand daran aus-
richten müssen – wenn nicht, dann nicht.

Anwendung des Anscheinsbeweises
Das OLG wandte den Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden an. Dieser ist eine juristische 
Methode, bei der aus einem typischen Geschehensablauf auf eine bestimmte Ursache oder ein 
bestimmtes Verhalten geschlossen wird, weil dies nach allgemeiner Lebenserfahrung sehr 
wahrscheinlich ist. Er erleichtert die Beweisführung, da die beweisende Partei nicht den  
gesamten konkreten Einzelfall beweise, sondern nur den typischen Sachverhalt darlegen muss.

Hier handele es sich möglicherweise nicht um das typische Geschehen eines Spurwechsels des 
Vorausfahrenden. Und weil das nicht klar sei, gelte, so das OLG: Stehe nicht fest, ob über das  
– für sich gesehen typische – Kerngeschehen hinaus Umstände vorliegen, die, sollten sie gege-
ben sein, der Annahme der Typizität des Geschehens entgegenstünden, stehe der Anwendung 
des Anscheinsbeweises nichts entgegen. Denn in diesem Fall bleibe dem Gericht als Grundlage 
allein das typische Kerngeschehen, das ohne besondere Umstände als Basis für den Anscheins-
beweis ausreicht.

Anscheinsbeweis hier nicht widerlegt
Sei also ein Sachverhalt unstreitig, zugestanden oder positiv festgestellt, der die für die Annah-
me eines Anscheinsbeweises erforderliche Typizität aufweist, muss derjenige, zu dessen Las-
ten der Anscheinsbeweis angewendet werden soll, darlegen und ggf. beweisen, dass weitere 
Umstände vorliegen, die dem feststehenden Sachverhalt die Typizität wieder nehmen. Er muss 
den Anscheinsbeweis erschüttern. Das sei im vorliegenden Fall nicht gelungen.

QUELLE  |  OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 15.7.2025, 30 U 28/25, Abruf-Nr. 249384 unter www.iww.de
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Unfall in Tiefgarage:  
Betonsockel ist kein überraschendes Hindernis
|  Eine Frau parkte in der Tiefgarage ihres Arbeitgebers. Beim Ausparken stieß sie mit der 
Beifahrertür ihres BMW versehentlich gegen einen rechteckigen, ca. kniehohen Sockel einer 
Säule. Der Sockel befand sich unterhalb der Sichtachse und war nicht gekennzeichnet oder 
markiert. Sie verlangte Schadenersatz. Ihre Klage wies das Amtsgericht (AG) München ab.  |

Das verlangte die Klägerin
Die Klägerin behauptet, durch den Unfall sei ein Schaden an der Beifahrertür von über 3.200 
Euro netto entstanden. Der Sockel sei bei Umbaumaßnahmen im Zeitraum 2019 bis 2022 errich-
tet worden. Die Klägerin habe erfahren, dass es mehrere Unfälle an dem Betonsockel gegeben 
habe. Sie verklagte daraufhin das Bauunternehmen, das die Verkehrssicherungspflicht für die 
von ihm durchgeführten Arbeiten übernommen hatte.

Die beklagte Baufirma gab an, der Sockel stünde dort bereits seit 50 Jahren. Sie bezweifelte, 
dass der Schaden vollständig auf einen Kontakt mit dem Sockel zurückzuführen sei.

So urteilte das Amtsgericht
Das AG wies die Klage ab. Begründung: Das Bauunternehmen habe bereits keine sog. Ver-
kehrssicherungspflicht verletzt. Der Betonsockel stellte schon keine besondere Gefahrenquelle 
für Fahrzeuge in einer Parkgarage dar. Dabei sei zu berücksichtigen, dass jeder Kraftfahrer in 
einer Parkgarage ohnehin nur so schnell fahren darf, dass er im Hinblick auf die ständig zu 
erwartenden Ein- und Ausparkvorgänge, aber auch wegen des dort herrschenden Fußgänger-
verkehrs jederzeit anhalten kann. Beim Ein- und Ausparkvorgang sei es daher jederzeit mög-
lich, anzuhalten, auszusteigen und sich zu vergewissern, wie breit die Fahrbahn oder der Park-
platz an dieser Stelle ist.

Dies gelte insbesondere hinsichtlich des streitgegenständlichen Betonsockels, der von allen 
Seiten gut sichtbar sei, da er breiter sei als die dahinterstehende Säule. Ein kniehoher Betonso-
ckel sei auch kein überraschendes Hindernis für Parkgaragennutzer, da enge Parkbuchten in 
einer älteren Parkgarage durchaus üblich seien.

Altschäden auf Fahrfehler zurückzuführen
Selbst, wenn man unterstelle, dass mehrere Fahrer mit ihren Fahrzeugen den Betonsockel in 
der Vergangenheit gestreift haben sollen, was angesichts eines vorgelegten Fotos und den dar-
auf sichtbaren Lackspuren durchaus plausibel erscheine, sei eine Gefahr, dass Rechtsgüter 
Dritter durch den statischen Betonsockel verletzte werden, für das Bauunternehmen nicht  
erkennbar gewesen. Dieses habe als sog. Verkehrssicherungspflichtige darauf vertrauen dür-
fen, dass die Parkgaragennutzer den gut sichtbaren Betonsockel erkennen und, sofern ihr 
Fahrzeug zu breit für den Parkplatz sei, eine andere noch freie Parkbucht ohne einen Betonso-
ckel nutzen. Beschädigungen des Sockels durfte das Bauunternehmen daher auf Fahrfehler 
zurückführen.

Mitverschulden der Autofahrerin
Selbst, wenn man eine Verkehrssicherungspflicht annehmen würde, träfe die Frau ein Mitver-
schulden, das eine Haftung des Bauunternehmens vollständig entfallen ließe. Die Klägerin 
nutzte die Parkgarage ihres Arbeitgebers bereits fast zwei Monate nach den Umbaumaßnah-
men. Ihr waren sowohl der Zustand der Parkgarage als auch ihre baulichen Merkmale aufgrund 
der längeren Nutzung bekannt oder sie hätten ihr bekannt sein müssen.

QUELLE  |  AG München, Urteil vom 9.8.2024, 231 C 13838/24. PM 13/25
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Kollision zwischen Bus nach Rotlichtverstoß  
und Wendemanöver durchführendem PKW
|  Kommt es zur Kollision zwischen einem Linienbus, der bei Rot mit leicht erhöhter  
Geschwindigkeit in einen Kreuzungsbereich einfährt, und einem PKW, der eine Linksabbiege-
spur zu einem Wendemanöver nach einem Gelblichtverstoß nutzt, ist eine Haftungsverteilung 
von 4/5 zulasten des Busfahrers und 1/5 zulasten des PKW angemessen. So entschied das 
Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.  |

Es ging um Schadenersatz nach einem Verkehrsunfall
Die Parteien streiten um Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit einem Verkehrsun-
fall. Bei dem Unfall wurde die Mutter des Klägers tödlich verletzt.

Der Kläger fuhr mit dem PKW seines Vaters in südliche Fahrtrichtung in die vom Beklagten in 
nördliche Richtung genutzte Straße. Der Kläger ordnete sich im Kreuzungsbereich auf der 
Linksabbiegerspur hinter vier weiteren Fahrzeugen ein. Nach dem Umschalten des Linksabbie-
gerpfeils auf „Grün“ fuhr der Kläger als fünftes und letztes Fahrzeug in die Abzweigung ein. Der 
aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kommende Beklagte steuerte einen Linienbus und 
kollidierte bei seiner Geradeausfahrt mit dem Fahrzeug des Klägers. Er behauptet, seine Ampel 
habe „Grün“ gezeigt.

Mithaftung des Pkw-Fahrers
Das Landgericht (LG) hatte der Schadenersatzklage bei Annahme einer alleinigen Haftung des 
Beklagten ganz überwiegend stattgegeben. Auf die hiergegen eingelegte Berufung des Beklag-
ten entschied das OLG, dass den Kläger eine Mithaftung in Höhe von 1/5 treffe.

Kein unabwendbares Ereignis
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass für keinen der Beteiligten 
der Unfall ein unabwendbares Ereignis gewesen sei, führte das OLG aus. Zulasten des Beklag-
ten wirke, dass die Ampel für den Bus unmittelbar vor der Kollision bereits seit mindestens 22 
Sekunden „Rot“ gezeigt habe. Dass eine Fehlschaltung in Form eines sog. „feindlichen Grüns“ 
vorgelegen habe, sei auszuschließen. Die Ampelanlage sei auf ihre Funktionsfähigkeit hin  
geprüft worden. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass der Busfahrer mit 58 km/h und 
damit mit leicht überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei.

Zulasten des Klägers wirke, dass dieser sich ungewöhnlich lange im Kreuzungsbereich aufge-
halten habe. Er habe unter Nutzung der Linksabbiegespur ein Wendemanöver beabsichtigt.  
Dadurch habe er sich infolge der geringeren Geschwindigkeit länger (9 Sekunden) als üblich 
(4-4,5 Sekunden) im Kreuzungsbereich aufgehalten. Er habe die Kollision mit dem für ihn sicht-
baren Bus bei rechtzeitiger Bremsung vermeiden können. Zudem sei von einem Gelblichtver-
stoß des Klägers auszugehen.

So verteilt das Oberlandesgericht die Haftung
Die Abwägung der Verursachungsbeiträge aufseiten des Beklagten (Rotlichtverstoß, überhöhte 
Geschwindigkeit und erhöhte Betriebsgefahr des Busses) und des Klägers (Gelblichtverstoß, 
längeres Aufhalten im Kreuzungsbereich infolge Wendemanövers) führe zu einer Haftungsver-
teilung von 4/5 zulasten des Beklagten und 1/5 zulasten des Klägers.

Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

QUELLE  |  OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.9.2025, 10 U 213/22, PM 52/25
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Steuern und Beiträge  
Sozialversicherung:  
Fälligkeitstermine in 11/2025
|  Im Monat November 2025 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten:  |

Steuertermine (Fälligkeit):
	� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.11.2025

	� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.11.2025

	� Gewerbesteuerzahler: 17.11.2025

	� Grundsteuerzahler: 17.11.2025

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fällig-
keitstermin vorliegen.

Beachten Sie  |  Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet 13.11.2025 für die Umsatz- und Lohnsteuerzahlung und 
am 20.11.2025 für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle nochmals 
darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden  
Monats fällig, für den Beitragsmonat November 2025 am 26.11.2025.



ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Berechnung der Verzugszinsen
|  Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz 
(DÜG) getreten.  |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025 beträgt 1,27 Prozent. 
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

	� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,27 Prozent
	� für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,27 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 9,27 Prozent.

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).

ÜBERSICHT /    Basiszinssätze
Zeitraum Zinssatz
01.01.2025 bis 30.06.2025 2,27 Prozent
01.07.2024 bis 31.12.2024 3,37 Prozent
01.01.2024 bis 30.06.2024 3,62 Prozent
01.07.2023 bis 31.12.2023 3,12 Prozent
01.01.2023 bis 30.06.2023 1,62 Prozent
01.07.2022 bis 31.12.2022 -0,88 Prozent
01.01.2022 bis 30.06.2022 -0,88 Prozent
01.07.2021 bis 31.12.2021 -0,88 Prozent
01.01.2021 bis 30.06.2021 -0,88 Prozent
01.07.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent
01.01.2020 bis 30.06.2020 -0,88 Prozent
01.07.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent
01.01.2019 bis 30.06.2019 -0,88 Prozent
01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent
01.01.2018 bis 30.06.2018 -0,88 Prozent
01.07.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent
01.01.2017 bis 30.06.2017 -0,88 Prozent
01.07.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent
01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent
01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent
01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent
01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent
01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent
01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent
01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent
01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent


